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Metallanhaͤufung werden alsdann nicht ausbleiben . Sie

treten aber beim regelmaͤßigen Gange der Dinge , in Ge⸗

folge guͤnſtiger Conjuncturen , nur im Augenblicke ein , da

die güͤnſtigen Urſachen zu wirken aufhoͤren . Hier dagegen

ſind ſie das Reſultat einer dem Verkehr ganz fremder

Operation . Man ſchafft mit Koſten Geldkapitalien herbei ;

da aber die innere Circulation die bezogenen Metalle nicht

in Anſpruch nimmt , ſo muß man wohlfeil verkaufen , was

man theuer eingekauft hat . Bei Anlehen , die nicht zur

Beſtreitung eines unproductiven Aufwandes beſtimmt ſind ,

iſt es daher rathſam , wenn man auch das Ausland zu

Hilfe ruft , dieſes nur in einem ſehr maͤßigen Antheil zu

thun , ſonſt kann das im Uebermaaß herbeigezogene Kapital

leicht wieder verſchwinden , nachdem eine voruͤbergehende

Proſperitaͤt auf dem Markte eingetreten war .

8

Bedingung der auswärtigen Zahlung bei Anlehen , die im Auslande

erhoben werden .

Bei Anlehen , die im Auslande negocirt und erhoben

werden , kann die Zahlung der Zinſen und die Ruͤckerſtattung

des Kapitals , wenn ſie Statt findet , wie bei einheimiſchen

Anlehen , am Sitze der entlehnenden Regierung , bedungen ,

oder ein auswaͤrtiger Platz als Zahlungsort beſtimmt

werden .

Es kann auch verabredet werden , daß die Glaͤubiger

facultativ die Zahlung der Zinſen und des verfallenen

Kapitals am fremden Platze , wo das Anlehen erhoben wird ,

oder am Sitze der ſchuldenden Regierung , und zwar , wenn

die Muͤnzſyſteme beider Laͤnder verſchieden ſind , nach einem

feſten Curſe , z. B . nach dem Silberpari , zu beziehen , be⸗

rechtigt ſeyn ſollen .
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Steht den Glaͤubigern dieſe Befugniß zu, ſo iſt die 9

Conjuncturen

Zahlung am auswaͤrtigen Platze leiſten zu muͤſſen , ohne

von guͤnſtigen Verhaͤltniſſen einen Vortheil ziehen zu koͤnnen,
da in dieſem Falle die auswaͤrtigen Glaͤubiger uͤber ihr

Guthaben am fremden Platze disponiren .

Iſt die Zahlung den auswaͤrtigen

an einem fremden Wechſelplatze zugeſichert ; ſo hat die Re —

gierung die Wechſelfaͤlle zu tragen , die dann auch im Durch⸗
ſchnitt ihr guͤnſtig ſeyn koͤnnen .

Den Einfluß der Kapitaluͤbertragungen von einem Lande

zum andern , ſo wie der Zinszahlungen auf den Wechſelcurs ,
haben wir im 4. Kapitel §. 8 und 9 naͤher betrachtet . Es iſt

darnach klar , daß bei der Beſtimmung eines auswaͤrtigen

Zahlungsplatzes der Curs im Augenblick des Vollzugs des

gierung gewiß ,

Anlehens , der zu

waͤhrend der Dauer der Verzinſung ,

nur 95 empfangen .

Wuͤrden ſich waͤhrend der Darlehensperiode die Wechſel —

faͤlle ausgleichen , ſo wuͤrde daher effectiv von 95 die Zinſen

bezahlt , die fuͤr 100 ſtipulirt wurden .

Die Zuruͤckzahlung des Kapitals iſt geeignet , einen nach —

theiligen Wechſelcurs fuͤr das ſchuldende Land hervorzubrin —

gen ; da , wenn das Ausland keine ſtarke Zahlungen zu

leiſten hat , die compenſirt werden koͤnnen , Baarſendungen
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nachtheiligen

Darleihern beſtimmt

Wechſelscurſes

der Wechſelcurs

zur Zeit der Ruͤckzahlung der Schuld , Factoren bilden ,
welche zur Berechnung des Preiſes der erhaltenen und be⸗

nutzten Kapitalien zu beruͤckſichtigen ſind .

Im Augenblick , da ein Anlehen im Ausland erhoben

wird , iſt in der Regel zu erwarten , daß der Wechſelcurs
fuͤr das entlehnende Land guͤnſtig iſt . Nehme man an , daß

der Vortheil 5 Proc . betrage , ſo wuͤrde die entlehnende

Regierung durch das auswaͤrts erhobene Anlehen ſtatt 100
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gemacht werden muͤſſen. Sollte der Verluſt wieder 5 Proc .

betragen , ſo wuͤrden daher effectiv ſtatt 95 , die man er —

halten , 105 zuruͤckgezahlt werden .

Fuͤr die Erhebung eines Anlehens im Auslande ſind da⸗

her auſſerordentliche Umſtaͤnde , welche den Wechſelcurs fuͤr

das entlehnende Land ungewoͤhnlich unguͤnſtig , d. i. daſſelbe

zum Schuldner des darleihenden Landes machen , vortheil⸗

haft , da die Baarſendungen dadurch erſpart werden ; ſo wie

die Ruͤckzahlung unter Umſtaͤnden erleichtert wird , welche

auf den Wechſelcurs einen ungewoͤhnlich guͤnſtigen Einfluß

ausuͤben .

Wenn fuͤr das entlehnende Land der Wechſelcurs in der

Regel unguͤnſtig iſt , und im Augenblick einer hoͤhern

Ungunſt das Anlehen auf eine Weiſe vollzogen wird , daß

der gewoͤhnliche Stand des Curſes nicht bedeutend davon

afficirt wird ; ſo wuͤrde der Gewinn beim Bezug des Kapi —

tals den Verluſt bei der Zinszahlung , unter fordauernden

unguͤnſtigen Cursverhaͤltniſſen , ausgleichen oder uͤberwiegen

koͤnnen . Wenn man durch das Darleihen ſtatt 100 die

Summe von 105 erhaͤlt ; ſo kaun man ſtatt 5 , eine Rente

von 5½ / entrichten , das heist , ohne Verluſt bei der Zinſen⸗

uͤbermachung eine Ungunſt des Wechſelcurſes von 5 Proc .

ertragen . Dagegen kann ein Anlehen , das auf einem aus —

waͤrtigen Platze in deſſen Gelde in einem Augenblick ab —

geſchloſſen und vollzogen wuͤrde , da der Wechſelcurs fuͤr
das entlehnende Land ungewoͤhnlich guͤnſtig ſtuͤnde , ſehr

laͤſtig werden , wenn der Curs zu ſeinem gewoͤhnlichen minder

guͤnſtigen oder unguͤnſtigen Stande zuruͤckkehrt . Der moͤgliche

Verluſt , der fuͤr den Entlehner dadurch entſtehen kann , hat

ſeine , durch das Maximum und Minimum des reellen
Wechſelcurſes beſtimmten Grenzen , er kann aber dieſe Grenzen

weit uͤberſchreiten , wenn jene Gunſt des Wechſelcurſes zur

Zeit des Darlehens das Reſultat der Depreciation eines ,
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als geſetzliches Zahlungsmittel dienenenden , Papiers des

darleihenden Platzes war , dieſe Depreciation ſpaͤter durch

Wiederaufnahme der Zahlung in klingender Muͤnze gehoben ,
und eine Reduection fruͤherer Verbindlichkeiten , nach dem

Maaßſtabe der fruͤhern Entwerthung des Circulationsmittels ,
nicht zugelaſſen wird .

Zu dem Verluſte , der dadurch entſtehen kann , daß der

reelle Wechſelcurs zur Zeit des Darlehens den niedrigſten
Stand erreichte , waͤhrend der Dauer der Zinszahlungen im

Durchſchnitte auf Pari oder hoͤher ſtand , und zur Zeit der

Ruͤckzahlung ſich dem Maximum naͤherte, kommt dann noch
der ganze Betrag der Verbeſſerung des auslaͤndiſchen
Geldes .

Die nachtheiligen Folgen einer ſolchen Veraͤnderung im

Werthe des fremden Geldes koͤnnen aber vermindert oder

aufgewogen werden , wenn der Wechſelcurs , der zur Zeit
des Darleihens als guͤnſtig fuͤr den darleihenden Platz
notirt wurde , reell unguͤnſtig war , und zur Zeit der Zins⸗
zahlungen und Kapitaltilgung reell vortheilhaft wird .

K 7.

Formen der Schuldverſchreibungen . Obligationen au porteur , auf

Namen , Inſcriptionen .

Die Urkunden , welche die Staatsverwaltung zur Be —

ſtaͤtigung ihrer Geldverbindlichkeiten ausſtellt , koͤnnen ent —

weder auf den Namen des Glaͤubigers oder auf den

Inhaber ( au porteur ) lauten .

Im letztern Falle pflegt man der Schuldurkunde eben —

falls auf den Inhaber lautende Zinscoupons beizufuͤgen,
fuͤr die ganze Dauer eines , in beſtimmten Terminen zuruͤck⸗
zahlbaren , Anlehens , oder bei ſolchen , die von Seiten der

Glaͤubiger unaufkuͤndbar und in beſtimmten Terminen nicht
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